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Liebe
   Lügen
Leberkäs
   LügenKomödie 

in 3 Akten
von 

Jürgen Schuster

Die

präsentiert

Karten können 
im GetränkeCenter 

Wallhausen 
zu den üblichen 
Öffnungszeiten 

erworben werden.

ES GIBT NOCH KARTEN
DER BÄDLES-BÜHNE

HENGSTFELD
TERMINE SIND

18., 19., 24. und 25. März 2023

   Liebe Lügen
Leberkäs KOMÖDIE

in 3 Akten
von Jürgen Schuster

EINTRITTSKARTEEINTRITTSKARTEEINTRITTSKARTE
Platz-Nr.Platz-Nr.Platz-Nr.

EINTRITTSKARTEEINTRITTSKARTEEINTRITTSKARTEPremiere

Samstag, 18. März 2023Beginn: 20.00 Uhr • Einlass: 18.00 Uhr
Turnhalle Hengstfeld

Vorverkauf: 12 Euro • Abendkasse: 13 EuroVeranstalter: 
Familienfreibad Hengstfeld • www.freibad-hengstfeld.de

ebe 
Hengstfeld

Bädles
Bühne

K� mt zu uns, wir würden uns riesig � euen.

Mit Sicherheit werdet ihr es nicht bereuen!

Eure Bädles-Bühne Hengstfeld

NACHRUF
Die Gemeinde Wallhausen trauert um

Herrn Karl-Hermann Scheu
ehemaliges Mitglied 

des Gemeinderats Wallhausen

Herr Scheu ist am 20.01.2023 im Alter von 75 Jahren 
verstorben. Er war bis 1989 Mitglied des Gemeinde-
rates Wallhausen und Mitglied des Ortschaftsrates 
Michelbach/Lücke.

Er hat sich als Gewerbetreibender auch nach seiner 
aktiven Gemeinderatsmitgliedschaft weiter für die Be-
lange der Gemeinde Wallhausen und der Ortschaft 
Michelbach/Lücke eingesetzt.

Wir danken ihm für sein Engagement in der Gemeinde 
und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewah-
ren.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.

Gemeinde Wallhausen
Andreas Frickinger
Bürgermeister

Einladung zur Bürgersprechstunde
Am Donnerstag, 9. Februar, lädt Bürgermeister An-
dreas Frickinger von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr ins Rat-
haus zur Bürgersprechstunde ein.

„Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist 
mir ein Herzensanliegen. Ich möchte mit Ihnen ins Ge-
spräch kommen und über individuelle Anliegen und 
Themen sprechen.“

Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Sie kön-
nen sich im Vorzimmer bei Frau Janine Hofmann, 
Zimmer 9, melden.

Über einen regen Austausch und Interessante Ge-
spräche freue ich mich.

Eine Bürgersprechstunde wird regelmäßig stattfi nden.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112Feuerwehr-NOTRUF 112



5/2023– 3

Einladung zur Sitzung des Ortschaftsrates 
Michelbach/Lücke
am Dienstag, 07.02.2023 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus  
Michelbach/Lücke.
Tagesordnungspunkte:
öffentlich:
1. Begrüßung
2. Einwohnerfragestunde
3. Übergabe Spendenerlös 
 aus dem Weihnachtsmarkt 2022
4. Nachbetrachtung Weihnachtsmarkt 2022
5. Bekanntgaben/Verschiedenes

Unterstützung der Justiz
Ehrenamtliche Schöffinnen und Schöffen bzw. Jugend-
schöffinnen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 
2024 bis 2028 gesucht
In den kommenden Monaten werden bundesweit die Schöffen 
und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 ge-
wählt. Gesucht werden Frauen und Männer, die am Amtsge-
richt Crailsheim und Landgericht Ellwangen (Jagst) als Ver-
treter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen 
teilnehmen. Die Präsidenten der Landgerichte (Amtsgerichte) 
bestimmen bis spätestens 10. März 2023 die Zahl der Haupt- 
und Ersatzschöffen für die Strafkammern und die Schöffenge-
richte und unterrichten darüber die Gemeinden in deren Be-
zirk. 
Der Gemeinderat und der Jugendhilfeausschuss des Land-
kreises schlagen daraufhin doppelt so viele Kandidatinnen und 
Kandidaten vor, wie an Schöffinnen und Schöffen bzw. Jugend-
schöffinnen und Schöffen benötigt werden. Aus diesen Vor-
schlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht 
in der zweiten Jahreshälfte die Haupt- und Ersatzschöffen. 

Kriterien für die Bewerber/innen:
 - Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in Wall-

hausen wohnen und am 01. Januar 2024 25 und höchstens 
69 Jahre alt sein werden.

 - Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche 
Sprache ausreichend beherrschen.

 - Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren 
wegen einer schweren Straftat schwebt, die den Verlust zur 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben 
kann, ist von der Wahl ausgeschlossen.

 - Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (z. B. Richte-
rinnen/Richter, Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte, Polizei-
vollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamte, Bewährungs-  
helferinnen/Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete 
usw.) und Religionsdienerinnen und Religionsdiener sollen 
nicht zu Schöffinnen oder Schöffen gewählt werden.

Schöffinnen und Schöffen sollten über soziale Kompetenz ver-
fügen, das heißt das Handeln eines Menschen in seinem so-
zialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebens-
erfahrung und Menschenkenntnis erwartet. 
Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter müssen Bewei-
se würdigen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein 
bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereignet 
hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gut-
achten oder Urkunden ableiten können. Die Lebenserfahrung, 
die eine Schöffin/ein Schöffe mitbringen muss, kann aus be-
ruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement 
resultieren. Dabei steht nicht der berufliche Erfolg im Mittel-
punkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen 
erworben wurde. Schöffinnen/Schöffen in Jugendstrafsachen 
sollen in der Jugenderziehung über besondere Erfahrung ver-
fügen. 
Das verantwortungsvolle Amt einer Schöffin/eines Schöffen 
verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit 
und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und 
– wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheit-
liche Eignung.

NACHRUF

Der Bund der Selbständigen Wallhausen e. V. 
trauert um

Karl Scheu
der am 20. Januar plötzlich und unerwartet ver-
storben ist.
Karl Scheu war 1985 Gründungsmitglied unseres 
BDS und von 1986 bis 1995 1. Vorsitzender. Noch 
am Viehmarkt saßen wir bei angeregten und an-
genehmen Diskussionen zusammen, um so mehr 
schockiert uns sein Tod.
Wir werden Karl immer ein ehrendes Andenken 
bewahren.
In diesen schweren Tagen gilt unsere Anteilnah-
me besonders der Familie und allen Angehörigen.

Vorstand des BDS Wallhausen 
und alle Mitglieder

Herausgeber: Bürgermeisteramt Wallhausen
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Andreas Frickinger, Telefon 0 79 55/9 38 10
Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich. 
Bei Wahlwerbung ist die jeweilige Partei oder Wählervereinigung 
für den Inhalt verantwortlich.
Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH
Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90
Redaktionsschluss: jeweils Mittwoch 8.00 Uhr

Impressum:

Rest- und Biomüll-Abfuhr:
Montag, 6. Februar 2023

Papiertonnen-Abfuhr:
Dienstag, 7. Februar 2023

Vorankündigung 

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung  
am Dienstag, 14. Februar 2023
Am Dienstag, den 14. Februar 2023 um 19.00 Uhr findet 
eine öffentliche Gemeinderatssitzung im Sitzungsaal 
des Rathauses statt.
Die Tagesordnung wird im nächsten Mitteilungsblatt be-
kannt gegeben.
Wir laden die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGENAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht 
erforderlich.
Schöffinnen und Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren 
kennen, über Rechte und Pfl ichten informiert sein und sich 
über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck 
von Strafe Gedanken gemacht haben. Sie müssen bereit sein, 
Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten weiterzubilden. 
Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht Verant-
wortungsbewusstsein für den Eingriff in das Leben anderer 
Menschen durch das Urteil. Objektivität und Unvoreingenom-
menheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt 
werden, etwa wenn die/der Angeklagte aufgrund ihres/seines 
Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst unsym-
pathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorver-
urteilung ausgesprochen hat.
Schöffinnen und Schöffen üben das Richteramt während der 
Hauptverhandlung in vollem Umfang und mit gleichem Stimm-
recht wie die an der Verhandlung teilnehmenden Berufsrichter 
aus und tragen dieselbe Verantwortung für das Urteil wie 
diese. Sie entscheiden die Schuld- und Straffrage gemein-
schaftlich mit den Berufsrichtern. Für jede Verurteilung und 
jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht 
erforderlich. 

Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt werden. 
Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – 
haben die Schöffinnen und Schöffen daher mit zu verantwor-
ten.
Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Frei-
heitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für einen 
Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen 
kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben.
In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffinnen 
und Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten kön-
nen, ohne besserwisserisch zu sein, und sich von besseren 
Argumenten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein. 
Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie 
müssen sich entsprechend verständlich machen, auf die/den 
Angeklagten wie andere Prozessbeteiligte eingehen können 
und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Ihnen wird 
daher Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt.

Ihre Bewerbungen bzw. Vorschläge für das Schöffenamt 
in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) sowie für 
das Amt eines Jugendschöffen richten Sie bitte bis spä-
testens 05. April 2023 an die Gemeindeverwaltung Wall-
hausen, Herr Conrad, Seestraße 2, 74599 Wallhausen. 

Formulare erhalten Sie im Rathaus bei Herrn Conrad oder 
sie können diese von der Homepage der Gemeinde 
www.gemeinde-wallhausen.de oder im Internet unter 
www.schoeffenwahl.de herunterladen. 

Während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses 
steht Herr Conrad, Tel. 07955/938117, E-Mail: juergen.con-
rad@gemeinde-wallhausen.de als Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Freiwillige Feuerwehr Wallhausen
Abteilung Hengstfeld
Wir möchten uns bei allen bedanken, die 
uns während des Viehmarktes in unserem 
alten Feuerwehrmagazin besucht und un-
terstützt haben. Zahlreiche Besucher lie-

ßen sich nachmittags einen Kuchen schmecken und abends 
hatte die Feuerwehrbar geöffnet. Für gute Stimmung sorgte 
dann die Liveband Red Bottle Necks. 
Die Firefi ghters Hengstfeld bedanken sich recht herzlich!

Feuerwehreinsatz in Wallhausen
„Nach einer Unterstützung des Rettungsdienstes am 15. Ja-
nuar wurde die Feuerwehr Wallhausen mit Einsatzkräften aus 
allen Abteilungen zum zweiten Einsatz im Jahr 2023 alarmiert. 
In der Nacht vom 25. auf den 26. Januar wurde ein Verkehrs-
unfall in der Ortsmitte von Wallhausen gemeldet. Durch die 
FFW Wallhausen wurde die Einsatzstelle abgesichert, aus-
geleuchtet sowie auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Neben 
der Feuerwehr waren die Polizei sowie der Rettungsdienst im 
Einsatz.“

LANDRATSAMTLANDRATSAMT

Pfl egestützpunkt Landkreis Schwäbisch Hall
Information & Beratung bei Fragen 
zu Pfl ege und Hilfe im Alltag.

Wir beraten Sie unabhängig 
und kostenfrei im:

• Pfl egestützpunkt Crailsheim
im Gesundheitsamt • Gartenstraße 21
Telefon 07951/492-5555
• Montagnachmittag in Gerabronn im Rathaus
  Blaufeldener Straße 8 
Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de.

JugendticketBW startet zum 1. März: 
Automatische Umstellung bei Abos
In Baden-Württemberg wird zum 1. März 2023 das Jugendti-
cketBW eingeführt. „Ich freue mich sehr darüber, dass Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres den 
öffentlichen Nahverkehr in ganz Baden-Württemberg für nur 
365 Euro pro Jahr nach Belieben nutzen können“, so Landrat 
Gerhard Bauer. Das Jugendticket ist eine gemeinsame Initia-
tive des Landes, der Stadt- und Landkreise und der Verkehrs-
verbünde und bedarf einer großen fi nanziellen Unterstützung. 
Das Land übernimmt 70 Prozent der Gesamtkosten, 30 Pro-

Vorschlag Text Amtsblatt:

Information & Beratung bei Fragen zu Pflege und Hilfe im Alltag.

Wir beraten Sie unabhängig und kostenfrei im:
• Pflegestützpunkt Crailsheim
im Gesundheitsamt • Gartenstraße 21
Telefon 07951 492-5555
• Montagnachmittag in Gerabronn im Rathaus
Blaufeldener Straße 8 

Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de

Wir bitten um Beachtung

Fortbildung Hauptamt
Wegen einer Fortbildung ist das Haupt-
amt mit Pass-, Sozial-, Einwohnermelde- 
und Standesamt am Vormittag, den 
9. Februar 2023, geschlossen.
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zent trägt der Landkreis Schwäbisch Hall. Der Kreistag hat 
bereits Ende 2022 einstimmig beschlossen diese Kosten zu 
übernehmen.
Das Jugendticket kann nach Vollendung des 21. Lebensjahres 
gegen Vorlage einer Bescheinigung über einen Schulbesuch, 
eine Ausbildung, ein Studium oder einen Freiwilligendienst 
sogar bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres erworben wer-
den. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass der Wohn- und/
oder Schulort in Baden-Württemberg liegt. 
Wer beim KreisVerkehr Schwäbisch Hall bereits eine Schüler-
monatskarte im Eigenanteilsverfahren (SKT und HNV Sun-
shineticket) oder ein RegioAbo S bezieht und die Bedingungen 
zum JugendticketBW erfüllt, profitiert automatisch davon. Zum 
1. März 2023 werden die Fahrkarten automatisch umgestellt. 
Schülerinnen und Schüler erhalten ihr neues JugendticketBW 
wie bisher über die Schule. Alle anderen bekommen ihre neue 
Fahrkarte bequem per Post nach Hause geschickt. Ebenfalls 
automatisch erhalten das JugendticketBW Inhaberinnen und 
Inhaber eines RegioAbos, die noch unter 21 Jahre alt sind. 
Anstatt des bisherigen Betrags werden beim JugendticketBW 
monatlich nur noch 30,42 Euro abgebucht. Die Abbuchung 
erfolgt jeweils zum Monatsersten. Es handelt sich dabei um 
ein Abonnement, das nach einer Mindestlaufzeit von einem 
Jahr monatlich gekündigt werden kann. 
Die SKT und HNV Sunshinetickets hingegen werden zum 28. 
Februar 2023 eingestellt. Als Alternative zum vertragsgebun-
denen JugendticketBW dienen einzelne Schülermonatskarten 
(RegioMonat S), die im Barverkauf beim Busfahrer oder in den 
Kundencentern des KreisVerkehr in Schwäbisch Hall und 
Crailsheim erhältlich sind.
Wer ein JugendticketBW neu bestellen möchte, kann dies bald 
direkt online unter www.kreisverkehr-sha.de erledigen. Aber 
auch im Kundencenter oder durch Zusendung des ausgefüll-
ten Bestellformulars per Post oder E-Mail an den KreisVerkehr 
kann das JugendticketBW bestellt werden. 
Weitere Informationen zum JugendticketBW finden Sie unter 
www.kreisverkehr-sha.de/jugendticketbw 

Abfallgebührenbescheide werden verschickt 
Am Mittwoch, 01.02.2023 verschickte das Landratsamt 
rund 70.000 Abfallgebührenbescheide an Hauseigentü-
mer, Hausverwalter und Gewerbebetriebe im Landkreis. 
Die Höhe der Abfallgebühr richtet sich nach der Anzahl der 
Leerungen für Rest-, Biomüll- und Gartentonnen im vergan-
genen Jahr und den gemeldeten Personen, die auf einem 
Grundstück mit eigener Hausnummer registriert sind (Pflicht-
gebühr). In dieser Pflichtgebühr sind auch zwei Leerungen 
einer 60 l-Restmülltonne pro gemeldeter Person und Jahr ent-
halten (Pflichtleerungsgebühr). 
Berücksichtigt sind alle Personen, die zum Stichtag am  
01. Januar 2023 bei den Einwohnermeldeämtern gemeldet 
waren. Auch Zweitwohnsitze sind gebührenpflichtig. Bei Ge-
werbekunden ist das Behältervolumen maßgebend. Haben 
Gewerbetreibende keine extra Abfalltonne, wird die Gebühr für 
das Mindestvorhaltevolumen veranlagt.
Nach dem Versand der Abfallgebührenbescheide geht es in 
der Abfallwirtschaft oft turbulent zu und es kann sein, dass alle 
Telefonleitungen besetzt sind. Das Amt für Abfallwirtschaft 
bittet um Geduld und gibt den Tipp, den ersten Ansturm ab-
zuwarten! Die Widerspruchsfrist beträgt vier Wochen und so-
lange bleibt auch Zeit für Fragen. 

Baum- und Heckenschnitte  
noch bis Ende Februar erlaubt
Das Schneiden von Bäumen oder Hecken ist noch bis Ende 
Februar erlaubt. Das sieht das Bundesnaturschutzgesetz so 
vor. Nach diesem ist es verboten, zwischen dem 1. März und 
dem 30. September, Hecken, Bäume, Gebüsche und andere 
Gehölze zu roden, abzuschneiden, auf den Stock zu setzen 
oder auf andere Weise zu beseitigen. Durch diese Regelung 
soll verhindert werden, dass die heimischen Vogelarten sowie 
auch Fledermäuse, die Baumhöhlen für die Aufzucht ihrer 

Jungen nutzen, während der Brut- und Aufzuchtzeit gestört 
werden. 
Diese Ausnahmen gibt es
Pflegevorhaben in Natur- und Landschaftsschutzgebieten, in 
geschützten Heckenbiotopen oder an Naturdenkmalen müs-
sen unabhängig vom Zeitraum grundsätzlich vorab mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Ausnahmen 
gelten auch für Bäume innerhalb von Parks und Hausgärten. 
Normale Pflegeschnitte, beispielsweise an Obstbäumen, sind 
das ganze Jahr über möglich. Aus Artenschutzgründen ist aber 
vor jedem Eingriff, egal, ob es sich um einen Schnitt, eine 
Fällung oder eine Rodung handelt, immer zu prüfen, ob wild 
lebende Tiere von dem Eingriff betroffen sein könnten. 

Kontakt 
Untere Naturschutzbehörde: Landratsamt Schwäbisch Hall, 
Karl-Kurz-Straße 44, 74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Tele-
fon 0791/755-7397, E-Mail naturschutzbehoerde@LRASHA.de 

Informationsveranstaltung  
zur Kindertagespflege
Der Fachdienst Kindertagesbetreuung sucht weiterhin Men-
schen, die sich für eine Qualifizierung zur Kindertagespflege-
person interessieren. Informationen rund um die Qualifizierung 
und die Anforderungen erhalten Interessierte am 07.02.2023 
(NEU: auch online) im Landratsamt in Schwäbisch Hall.
Die Kindertagespflege ist auch im Landkreis Schwäbisch Hall 
ein wertvoller und wichtiger Betreuungsbaustein im abwechs-
lungsreichen System der Kinderbetreuung. Am 13. Februar 2023 
fällt der Startschuss für den zweiten Qualifizierungskurs mit 
neuem Konzept zur Kindertagespflegeperson im Landkreis 
Schwäbisch Hall. 
Die neue Qualifizierung umfasst insgesamt 300 Unterrichts-
einheiten (UE). Sie beginnt mit der tätigkeitsvorbereitenden 
Qualifizierung, Umfang 50 UE. Anschließend folgt der bereits 
tätigkeitsbegleitende Kurs über 250 UE.
Pädagogische Fachkräfte (u.a. Erzieherinnen und Erzieher, 
staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger und Heilerzie-
hungspflegerinnen oder auch Personen mit Studienabschlüs-
sen im pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen oder 
psychologischen Bereich), können die Qualifizierung deutlich 
verkürzen.
Wer beispielsweise am 13. Februar 2023 in die Qualifizierung 
startet, kann die 50 UE voraussichtlich nach drei Monaten voll-
ständig abschließen und direkt als Kindertagespflegeperson 
tätig werden.
Wenn Sie neben der Freude am Umgang mit Kindern auch 
Interesse an pädagogischen Themen haben und gerne selbst-
ständig und kreativ arbeiten, ist die Kindertagespflege genau 
das richtige Arbeitsfeld für Sie.
Bei der Tätigkeit stehen die Bedürfnisse und das Wohl der 
Kinder im Mittelpunkt.
Durch das flexible Betreuungsangebot können zudem Mütter 
und Väter bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter-
stützt werden.
Bei ernsthaftem Interesse können Sie sich gerne auch direkt 
beim Fachdienst Kindertagesbetreuung unter 0791 755-7976 
oder per E-Mail: kindertagespflege@LRASHA.de informieren.

Informationsveranstaltung zum Qualifizierungskonzept
• Dienstag, den 07.02.2023, 16.00 Uhr, Landratsamt Schwä-

bisch Hall
• Auch online (Link erhalten Sie bei der Anmeldung)
Kontakt zur Anmeldung für die Informationsveranstaltungen 
wie auch zur Qualifizierung:
Fachdienst Kindertagesbetreuung
Landratsamt Schwäbisch Hall
Telefon: 0791/755-7976
E-Mail: kindertagespflege@LRASHA.de

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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FÜR DIE LANDWIRTSCHAFTFÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Bodenuntersuchungen über den 
Nitrat-Informations-Dienst (NID) beginnen
Für eine gezielte und umweltverträgliche Düngung sowie zur 
Möglichkeit den zur Zeit teuren Mineralstickstoff einsparen zu 
können, ist die Kenntnis der Nitratwerte im Boden zu Vegeta-
tionsbeginn in diesem Jahr besonders wichtig. Die Landwirte 
sollten deshalb im Rahmen des Nitrat-Informations-Dienstes 
(NID) ihre Ackerfl ächen rechtzeitig auf Nitrat-Stickstoff unter-
suchen lassen. Die gemessenen Nitratwerte sind die Grund-
lage für die exakte, bedarfsgerechte Ermittlung der 1. N-Gabe 
und zur Erstellung der Düngebedarfsberechnung.
Der Gesamtbedarf der mineralischen und/oder organischen 
Stickstoffdüngung ergibt sich aufgrund der angebauten Kultur, 
des erwarteten Ertrages, des festgestellten Bodennitratwertes, 
der Vorfrucht, des gedüngten, organischen Stickstoffs im Vor-
jahr und bei Sommerungen dem Nachlieferungsvermögen des 
Zwischenfruchtanbaus.
Wenn Flächen im Wasserschutzgebiet der Nitratklasse Pro-
blem- oder Sanierungsgebiet vorhanden sind, müssen bei einem 
Viehbesatz über 1,4 GV/ha alle Ackerkulturen beprobt werden, 
bei geringerem Viehbesatz nur nach stickstoffreichen Vor-
früchten wie Raps, Leguminosen und Kartoffeln sowie vor dem 
Kartoffelanbau und im Vier-Blatt-Stadium des Maisanbaus. 
In den sogenannten „Nitratgebieten“ (Rote Gebiete) ist seit 
dem 01.01.2021 die Beprobung der Nitrat-Werte im Boden vor 
der ersten Düngung mindestens zu jeder Bewirtschaftungs-
einheit vorgeschrieben. 
Ausgenommen sind Grünlandfl ächen, Dauergrünlandfl ächen 
und Flächen mit mehrschnittigem Feldfutterbau.
Die Untersuchungssaison läuft für alle Winterkulturen seit 1. 
Februar, für alle frühen Sommerungen ab 15. Februar und für 
Mais ab 15. März. 
Die Bodenproben müssen bei Winterkulturen und Sommer-
getreide vor der ersten Stickstoffgabe gezogen werden. Eine 
Beprobung zur Bedarfsberechnung nach der 1. N-Gabe ist 
nicht verwertbar.
Um eine Stickstoffmineralisierung zu verhindern, müssen die 
Bodenproben nach der Probenahme baldmöglichst (innerhalb 
6 Stunden) tiefgefroren werden.
An den nachstehend aufgeführten Annahmestellen können 
alle interessierten Landwirte das erforderliche Werkzeug zur 
Beprobung ihrer Böden abholen und die gezogenen Proben 
abgeben. Eine vorherige Anfrage, ob Werkzeuge zur Verfü-
gung stehen, ist erwünscht.
Die Bodenproben werden in Abhängigkeit der Beprobungen 
vom neu bestimmten Bodenlabor Dr. Lehle abgeholt.
Die Düngungsempfehlungen und zulässigen Düngungsober-
grenzen nach der neuen Düngeverordnung (DüV) werden den 
Teilnehmern innerhalb von fünf Tagen nach Abholung der 
Proben vom Labor zugesandt.
Falls Sie keine eigenen Bodenproben ziehen, müssen Sie die 
Düngebedarfsermittlungen nach der neuen DüV von Hand, 
unter www.duengung-bw.de, oder mit dem bayrischen Excel-
programm mithilfe der veröffentlichten NID-Werte aus BWagrar 
schriftlich erstellen. 
Bitte denken Sie auch an die getrennte, gesetzlich erforderli-
che Düngebedarfsermittlung für Phosphat.

Annahmestellen der Maschinenringe für Nmin-Proben:
Maschinenring Blaufelden
Rudolf-Diesel-Straße 36, 74572 Blaufelden
Tel. 07935/9262111, 
Mo - Do.: 8.00 – 17.00 Uhr, Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
E-Mail: info@mbr-blaufelden.de
Kurt Reinhardt
Heide 4, 74549 Wolpertshausen
Tel. 07904/9413505
Mobil: 0175/4368214, Fax 07904/9413507, 
E-Mail: mail@ct-agentur.de

Familie Immel
Bibersfeld
Am Sülzbach 12, 74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/55047, Mobil: 0171/2746948, Fax 0791/9540064 
Für fachliche Rückfragen stehen Ihnen beim Landwirtschafts-
amt Ilshofen 
Herr Ferner (Tel. 07904/7007-3141) und Herr Wolpert (Tel. 
07904/7007-3163) zur Verfügung.

Informationsveranstaltung 
zum Thema Hacken und Striegeln
Am Donnerstag, den 02. Februar 2023, fi ndet die Infor-
mationsveranstaltung „Hacken und Striegeln“ in der 
Eventscheune am KüHof (Satteldorf) statt. Veranstalter ist 
das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Schwäbisch 
Hall in Zusammenarbeit mit dem Verein Landwirtschaftli-
che Fachschulbildung (VLF).
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung 
ist nicht notwendig. Die Tagung ist kostenfrei. Speisen werden 
an diesem Abend nicht angeboten.

ZUR MUSEZUR MUSE

Trister Januar 
Was hat sich nur der Januar  
gedacht,
dass er uns so wenig lacht?
Das einzige, das sich 
bemerkbar macht,
ist die Krähe auf dem Dach. (© Monika Minder)

EINWOHNERCHRONIKEINWOHNERCHRONIK

Einwohnerchronik Januar 2023
Aus unserer Gemeinde ist verstorben
am 20.01.: Karl-Hermann Scheu, 
Wallhausen-Michelbach an der Lücke

Ihre Hochzeit feierten 
am 13.01.: Mario Babizin und Katharina 
Verena Babizin, geb. Wiedmann, Wallhausen

In unserer Gemeinde 
heißen wir herzlich willkommen
Marcel Reinhardt, Wallhausen 
von Heilbronn
Hans und Dragica Spirov,
Wallhausen-Hengstfeld 
von Rot am See

Brian Florian und Kimberley Denis Jaworski,
Wallhausen, von Crailsheim
Yevheniia Chernova, Wallhausen, von Blaufelden
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Viktor Temovski, Wallhausen, von Crailsheim
David Szilard Szabo, Wallhausen, von Schrozberg
Tetiana Dunaivska, Wallhausen, aus der Ukraine
Danny Weller, Wallhausen, von Wört
Ronja Lotta Marie Seeger, von Kirchberg an der Jagst
Vaslie Luca, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
aus Rumänien
Ionut Stoica, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
aus Rumänien
Vali Padure, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
aus Rumänien
Dorota Skotnicka, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
aus Polen
Aldijana Zoronjic mit Sohn Benjamin, Wallhausen,
aus Montenegro
Anna Ilbyska, Wallhausen, aus der Ukraine
Victor Suhan, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
von Blaufelden

Zahl der Einwohner am 31.01.2023:  3.793

UNSERE JUBILAREUNSERE JUBILARE

Unsere besten Wünsche zum Geburtstag   
am Samstag, 04.02.,
Herr Franz Haslauer, Wallhausen, 70 Jahre

am Sonntag, 05.02.,
Herr Hans-Peter Willsch, Hengstfeld, 70 Jahre

am Montag, 06.02., 
Frau Frieda Walch, Michelbach an der Lücke, 
85 Jahre

Wir gratulieren den Jubilaren sehr herzlich und wünschen  
ihnen für das neue Lebensjahr alles Gute, vor allem aber  
Gesundheit.

Herr Karl Göller feierte  
seinen 85. Geburtstag

Am Donnerstag, 
26. Januar 2023 
beging Herr Karl 
Göller aus Mi-
chelbach an der 
Lücke seinen  
85. Geburtstag. 

Bürgermeister 
Andreas Frickin-
ger und Ortsvor-
steher in Ute 
Mack gratulier-
ten dem Jubilar 
persönlich und 
namens der Ge-
meinde zu sei-
nem Ehrentag 
sehr herzlich 
und überreichten 
ihm ein kleines 
Geschenk.

Wir wünschen Herrn Göller Gesundheit, Zufriedenheit  
und noch viele glückliche Jahre.

JUGENDHAUS AKTUELLJUGENDHAUS AKTUELL

Wir freuen uns auf die drei neuen Besucher - Finn, darunter 
Carina und „last but not least“ Alisha!

KINDERGARTEN AKTUELLKINDERGARTEN AKTUELL

Der Augenblick ist zeitlos.
Leonardo da Vinci, Künstler, Ingenieur, Philosoph
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SCHULNACHRICHTEN/WEITERBILDUNGSCHULNACHRICHTEN/WEITERBILDUNG

Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim
Einladung zum Nachmittag der offenen Tür am Albert-
Schweitzer-Gymnasium 
Das Albert-Schweitzer-Gymnasium lädt alle interessierten 
Viertklässlerinnen und Viertklässler und deren Eltern herzlich 
dazu ein, den diesjährigen Nachmittag der offenen Tür am 
02.03.2023 um 15.30 Uhr zu besuchen. Aufgrund des großen 
Interesses findet eine zweite Begrüßungsrunde um 15.50 Uhr 
statt.
An zahlreichen interessanten Themenstationen präsentieren 
wir unser breit gefächertes Angebot und laden zu vielen ver-
schiedenen Mitmach-Aktionen, Vorführungen und Vorträgen ein. 
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt mit 
einem herzhaften Vesper- und Kuchenbüffet.
Schon neugierig? Dann besuchen Sie doch vorab unseren 
virtuellen Rundgang, um sich ein detailliertes Bild unserer 
Schulgemeinschaft und der Räumlichkeiten zu machen. Unser 
Rundgang ist ab sofort unter www.asg-crailsheim.de sowie 
über den QR-Code abrufbar. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

VOLKSHOCHSCHULEVOLKSHOCHSCHULE

VHS Wallhausen
Leitung: Helga Senghaas
Tel.-Nr. 07955 3595

Anmeldung
zu den Dienstzeiten des Rathauses 
unter: Tel. 07955/9381-0 oder

E-Mail: volkshochschule.wallhausen@t-online.de oder
www.vhs-crailsheim-land.de
Kulturkarte: 20 % Ermäßigung; höchstens jedoch EUR 10,00 
Nachlass (nur wenn gesondert ausgewiesen). 
23110600WA

Heimatkunde: Wallhausen in alten Ansichten Teil 2
In Kooperation mit den LandFrauen Wallhausen.
Lothar Schwandt

Fortsetzung des Vortrags vom 27. Jan. 2022. Die digitale Tech-
nik macht es möglich, alte Ansichten unserer Gemeinde zeit-
gemäß zu präsentieren. Alte Motive, besonders zu einzelnen 
Anwesen, werden so vorgestellt und bilden die Grundlage, ins 
Gespräch über vergangene Zeiten zu kommen. Besonders die 
wechselhafte Besitzergeschichte soll dabei thematisiert werden.
Donnerstag, 9. Feb. 2023 um 14.30 Uhr
Gemeindehaus Wallhausen
EUR 5,00 (LandFrauen keine Gebühr)

23130201WA/23130202WA
Fitness für jeden 
Petra Lehnert, Staatl. geprüfte Gymnastiklehrerin
Gesundheit ist ein unschätzbares Gut. Deshalb wird in diesem 
Kurs unsere Gesundheit wirkungsvoll gestärkt und langfristig 
erhalten. Zusätzlich zur Stärkung von Kraft, Beweglichkeit und 
Koordination bauen wir stetig unsere Ausdauer auf. Der Ein-
satz von Kleingeräten lässt dabei keine Langeweile aufkom-
men. Abwechslungsreiche Übungen werden für verschiedene 
Leistungsstufen angeboten. Daher ist der Kurs nicht nur, aber 
auch für Neulinge geeignet.
Bitte Sportkleidung und Matte mitbringen.
Beginn: 8. Feb. 2023, 13-mal
Kurs 1: mittwochs, 18.25 bis 19.25 Uhr
Kurs 2: mittwochs, 19.30 bis 20.30 Uhr
Kulturhaus Bühne
EUR 58,50 (Kulturkartenermäßigung)

IM NOTFALL BEREITIM NOTFALL BEREIT

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den  
gesamten Landkreis Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei
oder 0791/19222  (DRK-Leitstelle)
Werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage   8.00 bis 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis im Landkreis Schwäbisch Hall:
DIAK Schwäbisch-Hall, Diakoniestraße 10, Tel. 0791/753-4567
Öffnungszeiten jeweils an Wochenenden und Feiertagen von 
8.00 bis 22.00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst
Tel. 0180/3112005

Kinder- und jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst
Zentrale Rufnummer: 01803/112001

HNO-Notfallpraxis Heilbronn
Tel. 0180/5120112
Sa., So. und Feiertage, 10.00 bis 20.00 Uhr

Rettungsdienst
Rufnummer 1 12

Zahnarzt
Zentrale Rufnummer: Telefon 0761/12012000

Öffentlicher Defibrillator (AED)
DS-Gebäude, Kirchenweg 32, 74599 Wallhausen 

Apotheken-Notdienst
03.02. Apotheke Rot am See 
04.02. Schloss-Apotheke Kirchberg
05.02.  Kreuzberg-Apotheke Crailsheim 
06.02.  Apotheke Rot am See
07.02.  Ritter-Apotheke Crailsheim
08.02.  Jagst-Apotheke Crailsheim 
09.02.  Fichtenau-Apotheke

KIRCHLICHE NACHRICHTENKIRCHLICHE NACHRICHTEN

Hospiz – Begleitung Sterbender  
und ihrer Angehörigen
Wir bieten Unterstützung bei der Begleitung Schwerkranker, 
Sterbender und deren Angehörigen, zu Hause und in Pflege-
einrichtungen.
Trauerbegleitung:
In regelmäßigen Abständen wird zu einem Trauerfrühstück ein-
geladen. Bei Fragen zu den Terminen und für die Anmeldung 
rufen Sie uns gerne auf dem Einsatzhandy an.
Auf Wunsch ist auch eine Einzelbegleitung möglich.
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Kontakt: 
Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen e. V.
Blaufeldener Str. 14, 74582 Gerabronn
Einsatzhandy: 0171 577 59 34
kontakt@hospizdienst-hohenlohe-franken.de
www.hospizdienst-hohenlohe-franken.de

Allgemeine kirchliche Nachrichten
Wochenspruch zum Sonntag, 5. Februar 2023 – 
Septuagesimä – 
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.
 (Daniel 9,18)

Andachten und Gottesdienste 
auf dem „Good News für Hohenlohe“-Kanal:
Herzliche Einladung zum Live-Stream-Gottesdienst auf dem 
GoodNews-Kanal am Sonntag, 5. Februar aus Crailsheim. Im 
Gottesdienst wird die neue Bezirkskantorin eingesetzt.
Die Telefon-Andachten können Sie täglich unter der  
Nummer 07936/3199990 anhören.

Tauffest Kirchenbezirk Blaufelden

Herzliche Einladung zu unserem Tauffest
im Kirchenbezirk Blaufelden!

Für alle, die gerne ihre Kinder oder sich selbst
taufen lassen möchten.

Am Sonntag, 25. Juni 2023
um 14 Uhr im Freien.

Weitere Infos beim Evang. Pfarramt oder bei
Pfarrerin Carolin Mayer Carolin.Mayer@elkw.de

Evangelische Kirchengemeinde  
Wallhausen und Schainbach

Samstag, den 4. Februar 2023
14.00 Uhr - 17.00 Uhr Sing- und Spielnach-
mittag im Gemeindehaus in Schainbach 
mit Ruth Tischer. Es werden auch herz-
lichst die Eltern und Großeltern dazu ein-

geladen. Der Nachmittag steht unter dem Thema: Lichtmess.
Sonntag, den 5. Februar 2023
 10.30 Uhr gemeinsame Winterkirche in Schainbach im 

Gemeindehaus mit Prädikantin Heidegret Mayer. 
In diesem Gottesdienst werden die einstudierten 
Lieder des Sing- und Spielnachmittags vorgetra-
gen

Montag, den 6. Februar 2023
 19.30 Uhr Der Schainbacher Chor trifft sich 
  in Schainbach im Gemeindehaus.
Dienstag, den 7. Februar 2023 
 9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
  in Wallhausen. 
  Thema: große und kleine Bälle
Mittwoch, den 8. Februar 2023
 14.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Wallhausen 
  im Gemeindehaus

Donnerstag, den 9. Februar 2023
 19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
  in Wallhausen im Gemeindehaus
Sonntag, den 12. Februar 2023
 9.15 Uhr Winterkirche im Gemeindehaus in Schainbach 

mit Prädikant Wolfgang Boese aus Brundorf 
 10.30 Uhr Gottesdienst in Wallhausen mit Prädikant  

Wolfgang Boese aus Brundorf,
  das Opfer der Gottesdienst ist für die Diakonie der 

Landeskirche bestimmt.

Der Gottesdienst aus Wallhausen wird zudem live über 
YouTube gestreamt und ist demnach auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt abrufbar unter dem Link: www.wallhausen-
schainbach.de

Vakatur-Vertretung:
Für die Zeit der Vakatur übernimmt Pfarrer Reinhard Hoene 
aus Gaggstatt (Tel. 07954/618, Reinhard.Hoene@elkw.de) die 
Vertretung im Pfarramt. An ihn kann man sich wenden u. a. 
bei Tauf- und Trauanfragen oder bei seelsorgerlichen Anliegen.

Bei Beerdigungen ist Pfarrer Hansjörg Wittlinger aus  
Lendsiedel (Tel. 07954/925840, Hansjoerg.Wittlinger@elkw.
de) Ansprechperson.

Unsere Pfarramtssekretärin, Andrea Ziegelbauer, ist  
im Pfarrbüro dienstags von 8.30 Uhr - 11.30 Uhr unter  
Tel. 07955/2279, und mittwochs von 8.30 Uhr – 11.30 Uhr 
unter Tel. 07955/926238 erreichbar, ansonsten per E-Mail:  
pfarramt.wallhausen@elkw.de.

Evangelische Kirchengemeinde  
Hengstfeld-Michelbach/Lücke
Freitag, 3. Februar 2023
 19.00 Uhr  Mitarbeiterabend 
im Gemeindehaus in Hengstfeld.
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Sonntag, 5. Februar 2023 – Septuagesimä 
 9.30 Uhr  Abschlussgottesdienst der Bibelwoche mit 

Pfarrer Bastian Hein und Christian Fleischmann 
zum Thema „Zwischen Schiffbruch und Aufbruch“ 
in Hengstfeld.

 10.30 Uhr Abschlussgottesdienst der Bibelwoche mit 
Pfarrer Bastian Hein und Christian Fleischmann 
zum Thema „Zwischen Schiffbruch und Aufbruch“ 
in Michelbach/Lücke.

  Das Opfer aus beiden Gottesdiensten ist für unse-
re eigene Gemeinde bestimmt.

Montag, 6. Februar 2023
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus 
  in Wallhausen
Dienstag, 7. Februar 2023
 20.00 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats 

in Hengstfeld im Gemeindehaus
Mittwoch, 8. Februar 2023
 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Hengstfeld 
  im Gemeindehaus
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Hengstfeld 
  im Gemeindehaus
Donnerstag, 9. Februar 2023
 9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Hengstfeld.
Freitag, 10. Februar 2023
 16.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus in Hengstfeld. Das 

Motto ist: Abenteuer mit Jesus – Ein Mensch lernt 
sich kennen.

Sonntag, 12. Februar 2023 – Sexagesimä –
 10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Pfarrer Bastian 

Hein und Christian Fleischmann 
  in Michelbach/Lücke.
  Das Opfer ist für die Diakonie in der Landeskirche 

bestimmt.
 10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 
  in Michelbach/Lücke.
 14.00 Uhr Kaffeenachmittag im Gemeindehaus 
  in Hengstfeld.
Kaffeenachmittag
Für unseren Kaffeenachmittag am 12. Februar bitten wir herz-
lich um Kuchenspenden. Wer gerne etwas backen möchte, 
darf sich bei Helga Zobel melden (Tel. 2563).

Katholische Kirchengemeinde St. Michael  
Rot am See/Wallhausen/Kirchberg

Pfarrbüro: 
Am Eichenhain 2, 74585 Rot am See, 
Telefon 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de
Bürozeiten: Unser Pfarrbüro ist mittwochs 
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt.

Pfarrer Bernhard Fetzer
Telefon 07955/925045
Gemeindereferentin Petra Dostan
Telefon 07935/726438
Beerdigungsdienst: Pfarrer Bernhard Fetzer
Kirchen geöffnet
Unsere Pfarrkirche St. Michael in Rot am See ist dank der 
Bereitschaft von Freiwilligen aus der Gemeinde auch außer-
halb der Gottesdienste zum persönlichen Gebet geöffnet von 
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Vielen Dank für diesen ehrenamtlichen 
Dienst!
5. Sonntag im Jahreskreis
Schriftlesungen: Jes 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Samstag, 04. Februar
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Bartenstein
Sonntag, 05. Februar
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Gerabronn
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Blaufelden
 10.30 Uhr Wortgottesfeier in Schrozberg
 10.30 Uhr Familiengottesdienst zu Lichtmess mit Segnung 

der Erstkommunionkerzen in Rot am See 

Gottesdienste an den Werktagen
Mittwoch, 08. Februar
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rot am See
Donnerstag, 09. Februar
 18.00 Uhr Rosenkranzgebet in Schrozberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Schrozberg
6. Sonntag im Jahreskreis
Schriftlesungen: Sir 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Samstag, 11. Februar
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Erstkommunion-

kerzen in Langenburg 
Sonntag, 12. Februar
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Schrozberg
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Rot am See
Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 14. Februar
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Langenburg
 19.00 Uhr Gottesdienst zum Valentinstag in Gerabronn
Mittwoch, 15. Februar
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Bartenstein
Donnerstag, 16. Februar
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Blaufelden
Kirchenkaffee und Kuchenverkauf
Am Sonntag, 05. Februar, bietet unsere Ministrantengruppe 
nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus einen Kuchenver-
kauf mit Kaffeetrinken an. Mit dem Erlös soll eine ukrainische 
Gemeinde in ihrer Flüchtlingsarbeit unterstützt werden. Herz-
liche Einladung!

Mehr Geschmack ins Leben bringen
„7 Wochen - gut gewürzt“ lautet in diesem Jahr das Motto der 
Fastenzeit-Aktion für Familien und Paare. Wöchentliche, kos-
tenfreie Impulse von Aschermittwoch bis Ostern sollen zum 
Nachdenken und Austauschen anregen. Für Paare und Fami-
lien gibt es unterschiedliche Angebote. Sie erhalten die Impul-
se per Post, per E-Mail oder per Link aufs Smartphone.
Interessierte Paare können sich online auf der Website 
www.7wochengutgewuerzt.de zur Fastenaktion anmelden. 
Auch für Familien erfolgt die Anmeldung online über die Home-
page. Der Anmeldeschluss für den Versand per Post ist der 12. 
Februar. Den ersten Impuls gibt es am 24. Februar. Die bereits 
veröffentlichen Briefe stehen anschließend online unter 
www.7wochengutgewuerzt.de zum Download verfügbar.
Bei der Aktion handelt es sich um ein bundesweites Angebot 
der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung, das 
auch von der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitgestaltet wird.

Valentinsgottesdienst 
„Wie die Liebe im Alltag schmackhaft bleibt“
Dieses Jahr wollen wir mit allen Verliebten einen Gottesdienst 
zum Thema „Wie die Liebe im Alltag schmackhaft bleibt“ feiern.
Herzliche Einladung am Tag des heiligen Valentin am Diens-
tag, 14. Februar um 19.00 Uhr in die katholische Kirche in 
Gerabronn!
Im Anschluss an die Feier stoßen wir mit einem Glas Sekt auf 
die Liebe an.
Veranstalter:  Gottesdienstteam unserer Seelsorgeeinheit
Kontakt:  Gemeindereferentin Petra Dostan

Diakoniestation Blaufelden 
www.diakoniestation-blaufelden.de
Bürozeiten Mo. – Do. 8.00 – 16.30 Uhr
  Fr.  8.00 – 13.00 Uhr
Hauswirtschaft/Familienpflege
Barbara Reszies, Tel. 07953/886-17
Betreuung: Martina Hahn, Tel. 07953/886-34
Essen auf Rädern/Hausnotruf
Waltraud Fetzer, Tel. 07953/886-25
Pflegeteam Wallhausen: Tel. 07955/7841 
Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen
Einsatzleitung: Tel. 0171/5775934
Kontaktadresse: Hospizverein Blaufelden, Hauptstraße 11, 
74572 Blaufelden, kontakt@hospiz-blaufelden.de
www.kirchenbezirk-blaufelden.de/Einrichtungen/Hospiz 



5/2023– 11

AUS DEM VEREINSLEBENAUS DEM VEREINSLEBEN

Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke

NACHRUF

In stiller Trauer und Anteilnahme unseres verstorbenen 
Gründungsmitgliedes

Karl Scheu
Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke

- die Vorstandschaft - 

Schwäbischer Albverein –  
Ortsgruppe Wallhausen

Eine erlebnisreiche Wanderung durch den Dra-
chenwald mit mehreren Stationen beiderseits der 
Bahnlinie bildete den Auftakt für die Jahreshaupt-
versammlung am 29.1. Dabei konnten wir zahl-
reiche Mitglieder und Gäste begrüßen. Außerdem 
freuen wir uns über einige Neuanmeldungen, die 
für den Fortbestand unserer Ortsgruppe wichtig 
sind. 

Für die langjährige Mit-
arbeit im Vorstand wurde 
Ingrid Hammel mit der 
Silbernen Ehrennadel 
ausgezeichnet. Neben 
einem Rückblick auf das 
abgelaufene Wanderjahr 
gab es einen Ausblick auf 
die Veranstaltungen die-
ses Jahres. 

Der neue Wanderplan 
liegt im Rathaus und im 

EDEKA-Markt aus, ist aber auch im Schaukasten einzusehen. 
Neben den dort angegebenen Wanderungen weisen wir auf 
eine besondere Radtour hin, die diesmal nach Wallhausen/
Nahe führen soll. Dafür gibt es mehrere Terminvorschläge. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird der Termin mit den meis-
ten Zustimmungen angesetzt. 
Bitte bis 10.2. zurückgeben oder als Mail an 
Lschwandt@gmx.de senden.

3-tägige Radtour zur Partnergemeinde 
Wallhausen/Nahe 
Terminvorschlag: 
❍  Mi., 24.-Fr .,26.5.2023, 
❍  Di., 30.5. - Do.,1.6.2023 (Pfingstferien)
❍  Mo., 5. - Mi.,7.6. 
❍ Mi., 5. - Fr.,7.7. 

1. Tag: Abfahrt mit der Tauberbahn 7.41 Uhr, entlang von Tau-
ber, Main und Rhein Ankunft Mainz Hbf 12.11 Uhr. Radfahrt 
über Bingen/Rhein nach Wallhausen/Nahe (ca. 45 km), 
Ankunft gegen 18.00 Uhr, Abendessen

2. Tag. vormittags: Begrüßung durch Ortsvorsteher, Führung 
durch Wallhausen, nachmittags: Wanderung in die Wein-
bergslagen um Wallhausen (Johannesberg), Weinprobe 
und Abendessen

3. Tag: Auf der Naheweinstraße nach Bingen (30 km), Mittag-
essen, Abfahrt mit der Bahn 12.56 Uhr oder zweistündig 
später 14.56 Uhr, Ankunft Wallhausen (Württ.) 18.21 Uhr 
oder 20.21 Uhr

Bei Hin- und Rückfahrt mit diesen Verbindungen gibt es nur 
einen Umstieg in Aschaffenburg!
Kosten: 35 € für Bahnfahrt, 125 € für 2 Ü/F in Pension, 10 € für 
Weinprobe; zus. 160 €

Name: __________________________________________

________________________________________________

Terminvorschläge: 
Bitte ankreuzen, welche Termine nicht möglich sind. Erst da-
nach wird der endgültige Termin festgelegt (max. 10 Personen). 
Rückgabe bis 10.2. erbeten!

LandFrauenVerein  
der Gesamtgemeinde Wallhausen

Liebe LandFrauen, 
in diesem Jahr möchten wir ein besonde-
res Projekt in Angriff nehmen.

Gemeinsam mit euch möchten wir ein Buch gestalten mit Tipps 
und Tricks rund um
• Haus (z. B. selbst gemachtes Putzmittel, Fleckentfernung, 

Erleichterungen in der Hausarbeit...)
• Küche (z. B. Rezepte zur Resteverwertung, Vorratshaltung...)
• Garten (Schädlingsbekämpfung, Pflanz- und Vermehrungs-

tipps...)
Eure Beiträge dürft ihr ab sofort bis 31.10.2023 im DIN A4- 
Format gedruckt oder handgeschrieben mit eurem Namen 
versehen bei Helga Senghaas abgeben.
Wir möchten euch schon heute auf unsere Hauptversammlung 
mit Wahlen am 30.03.2023 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus 
Wallhausen aufmerksam machen.
Wahlvorschläge können bis 10.03.2023 bei Helga  
Senghaas eingereicht werden.
Unsere nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, 09.02 um 
14.30 Uhr im Gemeindehaus Wallhausen.
Es gibt den 2. Teil des interessanten Vortrags „Wallhausen in 
alten Ansichten“ mit Lothar Schwandt.
Bitte eigenes Kaffeegedeck mitbringen - wir bieten Kaffee und 
Kuchen an.
Anmeldungen bitte bei Helga Senghaas unter 07955/3595 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Wengertchor Wallhausen /  
Gesangverein Hengstfeld
Wir treffen uns am Dienstag, den 07.02.2023 um 19.00 Uhr 
im Brauereigasthof Adler zum Stammtisch.
Gruß Willi Unbehauen
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Brauchtumsverein Wildenholz
Bockbierfest Wildenholz am Samstag, 11. März 2023
im ehem. Lagerhaus Wildenholz
Ab 11.00 Uhr Anstich der Bockbiere:
  Paulaner Salvator & Fischer Bock
Ab 11.30 Uhr Hähnchen und Haxen vom Grill
  – auch zum Mitnehmen – 
Ab 16.00 Uhr Unterhaltungsmusik mit den „Insingers“
Auf Ihren Besuch freut sich der
Brauchtumsverein Wildenholz e.V.

WAS SONST NOCH INTERESSIERTWAS SONST NOCH INTERESSIERT

LandFrauen-Reisen
Österreich - Mostviertel, Pielachtal & Wien 16. bis 21. Mai 
2023
Entdecken Sie das österreichische Mostviertel, welches sich 
mit dem fruchtbaren Land im Norden und den wildromanti-
schen Alpen im Süden wie ein großer Obstgarten präsentiert. 
Es ist das größte geschlossene Birnbaumgebiet Europas. Im 
Pielachtal lernen Sie die Dirndlverarbeitung kennen und im 
lieblichen Donautal der wunderbaren Wachau finden Sie Apri-
kosenhaine und Weinberge. Natürlich dürfen kulinarische 
Spezialitäten wie eine Weinprobe oder der Besuch einer Sa-
fran-Manufaktur nicht fehlen.
Anmeldung und Informationen bei KreisLandFrauen Crailsheim, 
Margit Kleinhenz, Tel. 07958/314, E-Mail: kleinhenz-reisen@
kreislandfrauen-crailsheim.de. Beziehungsweise besuchen Sie 
unsere Homepage: www.kreislandfrauen-crailsheim.de.

Aktive Junge Christen
Herzliche Einladung zum nächsten Offenen Abend am Sams-
tag 04.02.2023 um 20.00 Uhr mit Thomas und Ulrike Schüttler 
zum Thema „Unter Studenten in Indonesien“. 
Der Offene Abend findet als Hybridveranstaltung statt, zum 
einen als Präsenzveranstaltung im Gemeindehaus Blaufelden 
und zum anderen wie gewohnt online. Für die Präsenzveran-
staltung gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen, alle 
weiteren Infos sowie den Link zu den Veranstaltungen findet 
ihr auf www.ajc-ev.de. 

WFG Schwäbisch Hall energieZENTRUM

Wärmedämmung: Wichtiges auf einen Blick
In den meisten Altbauten lässt der Wärmeschutz zu wünschen 
übrig. Die Folge: Rund um die Uhr laufen Heizkörper, allein um 
die immensen Wärmeverluste auszugleichen. Marco Hampe-
le, Energieberater und Leiter des energieZENTRUMs, der 
regionalen Energieagentur des Landkreises Schwäbisch 
Hall und bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, gibt 
Tipps, wie man Maßnahmen zur Dämmung effektiv plant und 
umsetzt.

Was bringt Wärmedämmung?
In den kühleren Jahreszeiten bringt Wärmedämmung an Wän-
den, Dach oder Kellerdecke gleich mehrere Vorteile: Zum ei-
nen entweicht weniger Wärme aus den Räumen, sodass Sie 
weniger heizen müssen. Sie sparen also Energie. Zum ande-
ren sind die Wand-, Boden- oder Deckenoberflächen wärmer. 
Das steigert die Behaglichkeit im Raum. Denn in der Nähe von 
kalten Flächen ist die gefühlte Temperatur niedriger als die 

tatsächliche Lufttemperatur. Um das auszugleichen, wird oft 
noch mehr geheizt.
Auch im Sommer hat die Gebäudedämmung Vorteile. Sie hält 
die Wärme auf der richtigen Seite - in diesem Fall draußen. 
Wärmedämmung dient also auch im Sommer dem Raumkli-
ma.

Welche Dämmung ist vorgeschrieben?
Die Dämmqualität eines Bauteils lässt sich mit dem sogenann-
ten U-Wert beschreiben. Er gibt an, wie viel Wärme durch eine 
Wand, das Dach oder ein anderes Bauteil nach außen strömt. 
Die technische Bezeichnung lautet „Wärmedurchgangskoeffi-
zient“. Einfluss auf den U-Wert zum Beispiel einer Wand haben 
die Dicke und die Art der verwendeten Materialien. Eine nach-
träglich angebrachte Wärmedämmung senkt den U-Wert eines 
Bauteils.
Für Neubauten und manche Modernisierungen gibt es im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) gesetzliche Höchstgrenzen für 
den U-Wert bestimmter Bauteile. Neben den Grenzwerten gibt 
das GEG auch Situationen vor, in denen die Wärmedämmung 
angebracht werden muss. Das greift vor allem dann, wenn an 
ungedämmten Bauteilen ohnehin größere Maßnahmen durch-
führt werden. Eine pauschale Dämmpflicht gilt für die oberste 
Geschossdecke oder das Dach, sofern beide bisher unge-
dämmt sind. Bei den Dämmpflichten gibt es allerdings Aus-
nahmen.

Lohnen sich die Kosten einer Hausdämmung?
Dämmmaßnahmen kosten Geld. Nicht immer lassen sich die 
Ausgaben binnen weniger Jahre durch das Einsparen von 
Heizkosten ausgleichen. Dämmungen lohnen sich dennoch - 
sie helfen, Energie zu sparen, den Wohnkomfort zu erhöhen 
und den Wert der Immobilie zu erhalten oder sogar zu steigern. 
Auch das bisherige Nutzerverhalten spielt eine Rolle für künf-
tige Einsparungsmöglichkeiten. Entscheidend für die Einschät-
zung der Wirtschaftlichkeit ist also die individuelle Situation.

Erhöht Wärmedämmung das Schimmelrisiko im Haus?
Schimmelbefall wird gelegentlich mit der Dämmung eines 
Hauses in Verbindung gebracht. Das Gegenteil ist jedoch 
richtig: Wärmedämmung verringert das Schimmelrisiko. Denn 
Schimmel entsteht vor allem dann, wenn feuchtwarme Luft auf 
kalte Bauteile trifft. Die Außenwände eines gedämmten Hau-
ses sind von innen aber deutlich wärmer als die eines unge-
dämmten – so hat der Schimmel schlechte Chancen. Der 
zweite Risikofaktor für Schimmel ist die Luftfeuchtigkeit. Daher 
ist es wichtig, dass das Gebäude auch nach der Sanierung 
ausreichend gelüftet wird. Wenn zum Beispiel die undichten 
Fenster im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme ausge-
tauscht werden, gelangt durch die neuen Fenster weniger Luft 
von außen in das Haus als vor der Sanierung. Folglich lüftet 
sich das Haus nicht mehr „von selbst“ und mehr feuchte Luft 
verbleibt im Haus.
Auch atmen Wände nicht - gedämmt oder nicht. Die Feuchtig-
keit vom Kochen oder Duschen können gedämmte Wände 
genauso gut puffern wie ungedämmte: In Abhängigkeit vom 
Material nimmt die Wandoberfläche Feuchtigkeit auf und gibt 
sie beim Lüften wieder ab. Regelmäßiges Lüften ist also mit 
und ohne Wärmedämmung unerlässlich.

Energieberatungen im Landkreis Schwäbisch Hall
Bei Fragen zum Thema Wärmedämmung helfen das energie-
ZENTRUM und die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg mit ihrem umfangreichen Angebot weiter. 
Die Beratung findet in einem persönlichen Telefongespräch 
statt.
Unsere Energiefachleute beraten anbieterunabhängig und 
individuell. Vereinbaren Sie Ihren Termin oder bundesweit 
kostenfrei unter Tel. 0800/809802400 oder direkt beim ener-
gieZENTRUM unter 07904/9459910. 
Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder auf www.energie-zentrum.com. Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.



Winterhilfe für die Ukraine

Jetzt spenden

www.help-ev.de
Spendenkonto DE47 3708 0040 0240 0030 00

Commerzbank Köln

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112Feuerwehr-NOTRUF 112

Gemeinsam Großes bewegen.

Wir bei Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH suchen ab sofort (m/w/d)

Lagerist in Vollzeit

Abschleppwagenfahrer/
Bergeleiter/Pannenmonteur 
in Teil-/ oder Vollzeit

Das bringen Sie mit:
- Begeisterung für Ihr Handwerk
- Fachkompetenz
- Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Praktisches Geschick, selbstständige und sorgfältige 

Arbeitsweise

Das erwartet Sie:
- Überdurchschnittliche Bezahlung
- Kollegiale und angenehme Arbeitsatmosphäre
- Familienbetrieb mit flacher Hierarchie
- Spürbare Leidenschaft für unsere Branche
- Erfahrung seit 1927

Neugierig? Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH
z.H. Frank Neumann
An der Autobahn 2-8 | 74592 Kirchberg
Tel.: +49 (0) 7904/ 9459-0 | office@lkw-stegmaier.de
www.lkw-stegmaier.de



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
baldmöglichst in Voll- oder Teilzeit einen

Sie bearbeiten eingehende Dateien, setzen die Anzeigen 
mit InDesign in Farbe und s/w und haben den dabei 
nöti gen Kundenkontakt.

Als gleichwerti ge Alternati ve dazu suchen wir einen

Mitarbeiter (m/w/d) im Textsatz

zum Anlernen in die Text- und Bildbearbeitung für die 
von uns herzustellenden Mitt eilungsblätt er. Eine Ausbil-
dung in einem kaufmännischen Beruf wäre für Ihre 
Aufgabe sehr von Vorteil.
Wichti ge Voraussetzung für die Einarbeitung in Ihr neues 
Aufgabengebiet sind ein sicherer Umgang mit dem PC/
Mac (vorzugsweise InDesign).
Wenn Sie an einem sicheren Dauerarbeitsplatz interes-
siert sind, reichen Sie bitt e Ihre aussagekräft igen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail oder Post bei uns ein.

Postf ach 1103 • 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0
verwaltung@krieger-verlag.de

Mediengestalter (m/w/d)
für unseren Anzeigensatz

Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!

Gastgeber mit Passion.

Wir im Landhotel Kirchberg suchen ab sofort (m/w/d)

Servicekraft in Teil-/ Vollzeit

Koch in Teil-/ Vollzeit

Beikoch/ Küchenhilfe in Teil-/ Vollzeit

Das bringen Sie mit:
- Begeisterung für die Gastronomie und Spaß an der Arbeit
- Fachkompetenz und Lust auf Weiterentwicklung
- Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Praktisches Geschick, selbstständige und sorgfältige 

Arbeitsweise

Das erwartet Sie:
- Faire, pünktliche und übertarifliche Bezahlung
- Kollegiale, angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen Team
- Facettenreiches Familienunternehmen mit flacher Hierarchie
- Spürbare Leidenschaft für unsere Branche
- Wöchentlicher Ideenaustausch im Team
- Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
- Sicherer Arbeitsplatz

Neugierig? Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Landhotel Kirchberg GmbH
z.H. Bernd Pilzecker
bernd.pilzecker@landhotel-kirchberg.de
Eichenweg 2 | 74592 Kirchberg
Tel.: +49 (0) 7954/ 9888-0 | 
www.landhotel-kirchberg.de

Seilwindenprüfung 2023
am 3. März 2023

bei uns in Rot am See.
Wir bitten um Anmeldung!

Telefon 0 79 55/22 94
Wilhelm Stahl • Crailsheimer Str. 9 • 74585 Rot am See
Tel. 0 79 55/22 94 • www.stahl-rotamsee.de

Abb. ähnlich - alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Angebotspreise gültig solange Vorrat reicht!

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage,
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 

Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Eine AnzeigeEine Anzeige
in Ihrem

Mitteilungsblatt –

die ideale Art,die ideale Art,

DANKDANK
zu sagen!zu sagen!


